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Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz. 20"März 1951., 

A n fra g e b e a n. t w 0 r tun g. 

Im Bachhange zur Beantwortung der Anfrage der Abgeordneten 

Marianne Pol 1 a k, Wilhelmine M 0 i k, L a c k n e r und Genossen, 

betreffend die nurchführunß eines Beschlusses des Nationalra.tes hinsicht­

lich der Bestrafung der Ubeltaten, die im Zustand der Trunkenheitbe­

gangen wurden, hat :BundesIlliniste,r für Justiz Dr. T s c h ade k deaa. Präsi­

denten des Nationalrates folgenden Erlass an alle Oberstaatsanwaltschaften 

und Stt;\atsanwalt4ohaf'te. {Zl.lO.693/5l} übermittelt: 
/ . 

ItDer Nationalrat hat am 8.Dezembd 1950 anlässlichder Beratung des 

Eundesfinanzgesetzes eine vom Fin~-und Budgetausschuss empfohlene Ent­
schlie~sung angenommen - Nr.262 der Beilagen zu den stenographischen Proto­

kollen des Nationalrates, VI.G.P., und stenographisch~Protokoll der 

JB.Sitzung des Nationalrates am 8.Dezember 1950 -/wona.ch der Bundesminister 

für Justiz ersucht wird, dem Nationalrat ein~ Novelle zum Strafgesetz 

vorzule~ Z~eCk der Novellierung hätte es zu sein, die Möglichkeit auszu­

schliessen, dass selbstverschuldete Trunkenheit eines unmittelbaren Täters 

oder MftsciiU~digen aJ.s l\[ilderungs~d beurteilt werden könne. Ferner wären 
.. ~ 

besondere Strafbestimmungen für· den Fall zu schaffen, dass jemand in trunkenem 

Zustan~eine Tätigkeit ausübt, die besondere Aufmerks~~eit erfordert, sollen 

nicht ~d~e Parsonen gefährdet werden; deaglcd:::hen für d'en FaJ.l, dass jemana 

duroh Tl;'unkenheit Straspenbenützer einer Gefahr aussetzt. 

Duroh den Beschluss des Na"!1ione,lra"!;es wird das schwierige Problem 

aufgeworfen, welah~ strafrechtlichen FOlgen, über dasgeltandeReoht hinaus, 

an Ubeltaten in T.runke~heit sowie an das Betrinken an sioh geknüpft werden 

sollen. Es handelt" sich hiebei um Fragen von grosssr, nicht blass kriminal­

politischer, sondern auch soziaJ.hygienischer und wirtschaftlicher Bedeutung. 
- . 

Die rechtliche Behandlung Trunksüchtiger und solcher Personen, die in 

trunkenem Zustand strafbare Handlungen begehen, ihre etwa;liLge Anhaltung in 

Heilstätten, ihre Bestrafung, steht auch in Zusammenhang rr~t der ge~ade se~. 

aktuellen Frage der Behandlung von Geisteskranken1 die zu Ubel taten neigen. 

Es ist nicht zu übersehen, dass entsprechende kriminalpolitische und medizi­

nische Massnahmen gegen derartige Personen einen erheblichen finanziellen 

.Aufwand bedingen. 
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Die LÖJ:!Ul'1g des Problems bedarf daher reiflicher 'Uberlegung, des Stu.­

diums der Gesetzgebung in anderen Ländern, vor allem in den Nachbarländern, 

sowie des Einvernehmens mit allen beteiligten und i.nteressierten Stellen. Biß 

zur Einbringung einer dem Beschlusse des Naticnalratesentsprechenden Re­

,ierungsvorlage wird aus diesen Gründen nooh einige Zei.t verstrc:ichen~ 

Da jedooh die Zahl von Straftaten. die im Zustande der TrUXL~onhe1t , 

beg~gen werden, darunter auch sehr schwere~ in stetem Wachsen begriffen ist, 

müssen zunächst alle mögliohen Gegcnmassnahmen im nahmen elex gel tGnden Gesetze) 

ergriffen werden, Im Bereiche der Straf justiz we~den diese darin bestehen, 

durch strenge Handha.bung der einschlägigen Strafbestimmungo21 auf den einzelnen 

und die Allgemeinheit abhaltend zu wirken, bis zweckentsprechende neue Straf- , 

Besserungs- und Sicherungsmittel geschaffen wurdenc 

Dia Anklagebehörden werden d.aher ancewiesen, in cl.len Stv.~V'erfahren, 

deren Gegenstand :;,m Zusammenhang mit Trunkenheit des unmittelbaren Täters 

oder eines Mitsc~uldigen stehende ~oeltaten sind, auf eine strenge Bestrafung 

zu dringen~ erforderlicAenfalls den Reohtsmittelweg zu beschreiten. Soweit 

nicht die Bestimmungen der §§ 46, 47 und 264 Strafgesetz entgogenstehen, vlird 

die Eignung der Trunkerilieit als besondere~ El'schwerungsumstand nachdrücklich 

hervorz~'i.:eben sein; insbesonde::-e im Schlussvortrag~: des Ar.Jclagevertreters 

vor Schöffensenaten und Geschwornenge::-ichten wird dia kriminalpolitische 

Bedeutung der :!.lrur.kel'll'l.si't und das Erfordernis ihrer Bekämpfur..g auoh durch 

die Strafgerichte ausführlich zu erläutern ~nd den Laienriohtern zu verdeut­

lichen Bein~ 

Ober Fälle von besonderer Bedeutung ist im vorgeschriebenen Wege 

über die in Aussicht genommene Behandlung des betreffenden Strafverfahrens 

Berioht zu erstatten. 

Gleichzeiti~ werden die Anklagebehörden angewiesen, auch b~i 

Verfolgung von Verkehrsunfällen, deren Zahl im Zusammenhang mit der Entwio'd'~:c" 

des Strassenverkehrs bedenklich zunimmt, für eine strenge Bestrafung der 

Schuldigen zu sorgen;i vor allem die FahreE'flucht und unterlassene Hilfe­

leistung duroh die Schuldtrag~nden als wiohtigen Ersohwerungsumstand geltend 

zu IIlaaheno" 

-0-'-0-
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